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1. EINLEITUNG
1.1 Ausgangslage 

Kriege, humanitäre Krisen und Naturkatastrophen 
treiben jährlich mehrere Millionen Menschen in die 
Flucht. Weltweit haben mehr als 65 Millionen Men
schen ihre Heimat verlassen, jede/r zweite von ihnen 
ist ein Kind. Auch in Deutschland machen Kinder 
mittlerweile fast die Hälfte aller Asylantragsteller*in
nen aus. In Deutschland angekommen, erfahren Kin
der und Familien zunächst Sicherheit vor unmittelba
ren physischen Gefahren und Beeinträchtigungen. Um 
aber wirklich in Deutschland anzukommen, sind emo
tionale Stabilität und sichere, geschützte Lebens
umstände unerlässlich. Durch den Besuch des Kinder
gartens, die Teilnahme am Schul unterricht und den 
Kontakt mit anderen Kindern können geflüchtete 
Kinder in Deutschland Fuß fassen, das Erlebte verar
beiten und zukunfts gerichtet ihr neues Leben 
beginnen.1 

Um diese Herausforderung erfolgreich meistern zu 
können, bedarf es der Unterstützung auf unterschied
lichen Ebenen. So müssen nationale Gesetze die Vor
aussetzung schaffen, dass Kinder ihre in der UNKin
derrechtskonvention universell verankerten Rechte 
wahrnehmen können. Akteure, die für die Umsetzung 
dieser Rechte verantwortlich sind, müssen entspre
chende Befugnisse und personelle und finanzielle Res
sourcen erhalten.

Entscheidend für das Ankommen in Deutschland ist 
die Unterbringung von geflüchteten Kindern und ih
ren Familien. Die Erstaufnahmeeinrichtung bzw. in der 
Folge Gemeinschaftsunterkünfte sind oft die ersten 
Anlaufstellen für Kinder im neuen Land, das erste 
„Zuhause“. Hier kommen Kinder in Berührung mit der 
deutschen Sprache, Kultur und Gesellschaft.

1  Der Begriff „geflüchtete Kinder“ umfasst im Rahmen des Berichts alle minderjährigen Asylantragsteller*innen sowie Kinder sowohl 
mit guter als auch mit schlechter Bleibeperspektive, solange sie in Unterkünften untergebracht sind. Der Fokus liegt hierbei auf den 
begleiteten Kindern, das heißt auf Kindern, die gemeinsam mit Familienangehörigen in Erstaufnahme oder Gemeinschaftsunterkünften 
untergebracht worden sind.

2 § 44 AsylG (…). 

3 Vgl. Wendel, Kay (2014), Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland. Regelungen und Praxis der Bundesländer im Vergleich. Pro Asyl.

4 Anlage 1 zur ThürGUSVO

In Deutschland sind die Bundesländer und Kommunen 
für die Unterbringung von geflüchteten Menschen  
zuständig.2 Die Landesaufnahmegesetze der einzelnen 
Bundesländer regeln die Aufnahme, vorläufige Unter
bringung und soziale Unterstützung von geflüchteten 
Menschen in den Landkreisen und kreisfreien Städten.
Auf der Grund lage der Landesaufnahmegesetze wird 
die Unterbringung in den Bundesländern unterschied
lich gehandhabt. Diese Gesetze widmen sich unter an
derem Fragen der Dauer der Unterbringung oder 
beschäf tigen sich mit dem Typ der Einrichtung.

Konkretisiert wird die Unterbringung in den meisten 
Bundesländern durch Unterbringungsstandards, die 
zum Teil verbindlicher, zum Teil unverbindlicher Natur 
sind. Geregelt sind darin überwiegend die Ausstattung 
und die räumliche Beschaffenheit der Unterkunft. Im 
Hinblick auf Kinder wird in einigen Bundesländern bei
spielsweise das Vorhalten eines Hausaufgabenraums 
oder eines Spielzimmers vorgeschrieben.3 Eine kindge
rechte Unterbringung geht jedoch über dieses Ange
bot hinaus, indem sie der gesamten Lebenssituation 
von Kindern Rechnung trägt.

Faktoren, die die Situation für Kinder und Familien  
in Unterkünften entscheidend beeinflussen, werden von 
den vorliegenden Unterbringungsstandards der Bun
desländer nur indirekt erfasst – so etwa im Fall eines 
Betreuungsschlüssels für die Kinderbetreuung. Vor
schriften, die sich mit der Feststellung von besonderer 
Schutzbedürftigkeit beschäftigen (wie beispielsweise in 
Thüringen4), finden sich in den meisten Standards 
ebenso wenig wie das Thema Kinderschutz.

Während vermehrt Aspekte wie die Qualifikation von 
Personal in Unterkünften für geflüchtete Menschen in 
den Vordergrund rücken, erfährt die Situation beson
ders vulnerabler Gruppen, zu denen auch Kinder ge



5

hören, wenig Beachtung.5 Die Konkretisierung und 
Erweiterung von Unter bringungsstandards, Betrei
berverträgen und Ausführungs vorschriften der Bun
desländer mit Blick auf besonders vulnerable Grup
pen ist jedoch zentral. Nur so können die in der 
UNKinderrechtskonvention, dem Europarecht und 
dem nationalen Recht verankerten Rechte von Kin
dern durchgesetzt werden. 

So sieht die UNKinderrechtskonvention ausdrücklich 
vor, dass Kindern das erreichbare Höchstmaß an Ge
sundheit zuteil wird und dass ihnen der Besuch einer 
Schule ermöglicht wird. Kinder sollen vor körperli
cher oder geistiger Gewaltanwendung, Misshandlung, 
Verwahrlosung und Vernachlässigung geschützt wer
den und ihre Meinung soll bei allen sie betreffenden 
Angelegenheiten gehört werden.6 

Die EUAufnahmerichtlinie7, die in Deutschland direkt 
Anwendung findet8, konkretisiert diese Rechte für den 
Personenkreis der geflüchteten Asylantragsteller*in
nen und der Menschen, die internationalen Schutz 
genießen. Der Fokus der Richtlinie auf besonders vul
nerable Gruppen im Kontext der Unterbringung er
möglicht sehr konkrete Rückschlüsse darauf, wie 
Deutschland bei der Unterbringung von geflüchteten 
Kindern und ihren Familien einheitliche Standards 
schaffen kann und muss. Verpflichtende Vorgaben, die 
Mitgliedstaaten flächendeckend umsetzen müssen, 
sind u. a.: Verfahren zur Identifizierung von besonderer 
Schutzbedürftigkeit, die Bereitstellung einer geeigne
ten psychologischen Betreuung für Asylsuchende mit 
besonderen Bedürfnissen sowie die Beschulung von 
asylsuchenden Kindern oder Kindern, die internatio

5 Nach Artikel 21 der EUAufnahmerichtlinie gehören Kinder zu der besonders schutzbedürftigen Personengruppe.

6 Artikel 12, 19, 24, 28 der UNKinderrechtskonvention

7  Vgl. Europäische Union (2013). Amtsblatt der Europäischen Union. Richtlinie 2013/33/eu des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen

8  Voraussetzung für eine direkte Anwendung einer EURichtlinie ist, dass der Nationalstaat die Umsetzungsfrist einhält, dass die Vorgaben 
ins nationale Recht umgesetzt werden und dass die Regelungen der Richtlinie individuelle Rechte enthalten und diese hinreichend konkret 
bestimmt sind. Vgl. zu den Voraussetzungen unter anderem das EuGHUrteil vom 05.04.1979 – 148/79 (Ratti); 19.01.1982 8/81 (Becker). 
Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt.  
25.01.1983 – 126/82 (Smit); 26.02.1986 – 152/84 (Marshall I); 07.01.2004–201/02 (Wells)

9 Artikel 14, 19, 22 der EUAufnahmerichtlinie

nalen Schutz genießen, innerhalb von drei Monaten 
nach Asylantragstellung. 9 Das Kinder und Jugendhil
fegesetz, das Bundeskinderschutzgesetz, das Asylbe
werberleistungsgesetz, die einzelnen Schulgesetze 
und Landesaufnahmegesetze sowie die Unterbrin
gungsstandards und Betreiberverträge erweisen sich 
als unzureichend bzw. als zu stark fragmentiert, um 
die verbindlichen Vorgaben umfassend und gleichwer
tig in allen Unterkünften für geflüchtete Menschen zu 
verankern. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es keine 
einheitlichen und transparenten Regelungen zur Un
terbringung von geflüchteten Menschen und für be
sonders schutzbedürftige Gruppen wie Kinder gibt. 
Nur in einigen wenigen Bundesländern bestehen ver
bindliche Unterbringungsstandards, die oft jedoch 
allgemein gehalten sind und nicht ausreichend auf  
die besondere Situation und Rechte von Kindern ein
gehen. In den Bundesländern, in denen es verbindliche 
Standards gibt, fehlt meist ein System zur Überprü
fung dieser Standards. Die Qualität der Unterbrin
gung hängt somit von der gesetzlichen Regelung im 
Bundesland, dem Betreiber sowie der Art und Lage 
der Unterkunft ab. Dadurch entsteht ein Verantwor
tungsvakuum, unter dem geflüchtete Kinder leiden. 

1.2 Zielsetzung 

Save the Children Deutschland hat deshalb im Rah
men des Programms „Zukunft! Von Ankunft an.“ mit 
der Entwicklung des hier vorliegenden „Unterbrin
gungsTÜV“ begonnen. Ziel ist es, Kinderrechte und 
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die Qualität der Unterbringung für geflüchtete Men
schen anhand eines praxistauglichen Instruments zu 
sichern bzw. langfristig überprüfen und nachhalten zu 
können. Darüber hinaus sollte das Instrument auch 
für Landesregierungen beim Qualitätsmanagement 
sinnvoll sein. Der vorliegende Entwurf versucht, diese 
beiden Ziele in Einklang zu bringen. Der aktuelle 
Stand des „UnterbringungsTÜV“ befindet sich im 
Anhang des vorliegenden Berichtes.

Basis für die Entwicklung des „UnterbringungsTÜV“ 
waren die Ergebnisse der von Save the Children ver
öffentlichten Studie „Zukunft! Von Ankunft an. Die Um
setzung von Kinderrechten in Unterkünften für geflüchtete 
Menschen in Deutschland“10, in deren Rahmen die Um
setzung von Kinderrechten in den Bereichen Schutz, 
Bildung, Gesundheit und Partizipation überprüft wur
de. Um zu erfahren, wie es Kindern und Eltern in Un
terkünften für geflüchtete Menschen geht, wurden mit 
insgesamt 70 Personen Gespräche geführt – und 
zwar mit Kindern, Eltern, Leitungen, Mitarbeiter*in
nen und Ehrenamtlichen in sechs Pilotunterkünften, 
mit denen Save the Children seit 2015 kooperiert. 
Diese sechs Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemein
schaftsunterkünfte in städtischen und ländlichen Ge
bieten werden durch Landesbehörden, Wohlfahrtsver
bände oder privatgewerbliche Betreiber vorgehalten. 
Insofern beleuchtet der „UnterbringungsTÜV“ sehr 
unterschiedliche Modelle der Unterbringung und  
arbeitet gleichzeitig den Bedarf nach einheitlichen 
Reglungen in zentralen Bereichen für Kinder und ihre 
Familien heraus.

Die Entwicklung des „UnterbringungsTÜV“ zielte in 
erster Linie darauf ab, einzelne Qualitätsbereiche fest
zulegen, die ihrerseits in Qualitätskriterien und indika
toren unterteilt sind. Maßstab für die Ausarbeitung  
der inhaltlichen Qualitätskriterien waren neben der  

10  Save the Children Deutschland (2018). Zukunft! Von Ankunft an. Die Umsetzung von Kinderrechten in Unterkünften für geflüchtete 
Menschen in Deutschland.  Berlin: Save the Children. https://www.savethechildren.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dokumente/
Berichte_Studien/2018/StC_Zukunft_Studie_Webansicht_ES.pdf

UNKinderrechtskonvention, die EUAufnahmerichtli
nie, be stehende nationale Gesetzgebung, Best Practi
ses aus Landesgesetzgebung sowie vergleichbare Inst
rumente der Qualitätsprüfung aus anderen sozialen 
Bereichen wie beispielsweise Kindertagesstätten. Fer
ner war die wertvolle Praxiserfahrung von den Betrei
bern der Unterkünfte – Expert*innen aus der Zivilge
sellschaft, Päda gog*innen, Ärzt*innen, Psycholog*innen 
und Vertreter*innen von Landesbehörden – maßge
bend. Eine genauere Darstellung des Prozesses der 
Festlegung der Qualitätsbereiche und der Ausarbei
tung von Qualitätskriterien und indikatoren findet 
sich in Kapitel 2 des vorliegenden Berichts.

Mit dem „UnterbringungsTÜV“ soll anhand beob
achtbarer Zustände eine qualitative Evaluation der 
Umsetzung von Kinderrechten in Unterkünften mög
lich werden. Mithilfe festgelegter Kriterien und Indi
katoren wird ausgewertet, ob die in der Kinderrechts
konvention festgelegten Rechte im Rahmen der 
Unterbringung Beachtung finden und wie Kinder,  
Familien, Leitungen und Mitarbeiter*innen sowie Eh
renamtliche dies wahrnehmen. Entscheidend für die 
Bewertung eines Qualitätsbereichs mithilfe eines Am
pelsystems ist, dass der „UnterbringungsTÜV“ auf die 
Situation von Kindern abstellt und nicht die Unterkunft 
als solche mit „rot“ oder „grün“ bewertet. Eine detail
lierte Darstellung der bereits an zwei Unterkünften 
erfolgten Erprobung des „UnterbringungsTÜV“ bietet 
Kapitel 2.3.

So können Betreiber in die Verantwortung genommen 
werden, Missstände zu beheben. Zugleich ermöglicht 
der „UnterbringungsTÜV“  Betreibern und Landes
regierungen, einen realen Blick auf die Situation von 
Kindern in Unterkünften zu erhalten und strukturelle 
Herausforderungen anzugehen, die nicht allein im Ver
antwortungsbereich des Betreibers liegen.
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Die Entwicklung des vorliegenden „Unterbringungs 
TÜV“ erfolgte in Zusammenarbeit mit der Syspons 
GmbH und unter Beratung Dr. Martin Gillos, des ehe
maligen Ausländerbeauftragten des Freistaates Sach
sen, Verfasser des „HeimTÜV“ in Sachsen.  

Das Vorgehen unterteilt sich dabei in vier Schritte.  
Im ersten Schritt wurden Qualitätsbereiche unter 
Einbindung von Expert*innen definiert. Im zweiten 

Schritt wurden diese Qualitätsbereiche iterativ und 
diskursiv durch einzelne Qualitätsmaßstäbe bzw.  
Indikatoren näher beschrieben. Im dritten Schritt 
wurden testweise zwei Unterkünfte mit dem neu  
entwickelten „UnterbringungsTÜV“ analysiert und  
evaluiert. Im letzten Schritt wurden die Erhebungs
ergebnisse ausgewertet und mithilfe des Auswer
tungstools analysiert.

Abbildung 1:  Vorgehen in der Entwicklung des „Unterbringungs-TÜV“ 

2. ENTWICKLUNGSPROZESS  
UND METHODISCHES VORGEHEN

Entwicklung
Qualitäts-
bereiche

Entwicklung
Qualitäts-

indikatoren

Test-
Erhebung Auswertung

Die folgenden Unterkapitel beschreiben die vier Schrit
te in der Entwicklung des „UnterbringungsTÜV“.

2.1 Entwicklung  

der Qualitätsbereiche

Die Qualitätsbereiche bilden die oberste Strukturie
rungsebene des „UnterbringungsTÜV“ und entschei
den somit maßgeblich über dessen Inhalte. Grund
sätzlich boten sich zwei Optionen für die Struktur der 
Qualitätsbereiche an: eine nach Rechtsbereichen der 
UNKinderrechtskonvention und eine nach operatio
nalen Bereichen in Unterkünften.

Eine Strukturierung nach Rechtsbereichen der UN 
Kinderrechtskonvention wie Schutzrechte, Recht auf 
Gesundheit, Recht auf Bildung und Beteiligungsrechte 
hat den Vorteil, dass Kinderrechte klar und deutlich 
im „UnterbringungsTÜV“ verankert sind. Eines der 
Ziele des „UnterbringungsTÜV“ ist es, unter Prakti
ker*innen im Zusammenhang mit der Aufnahme von 
geflüchteten Menschen das Bewusstsein dafür zu 
stärken, wie Kinderrechte operationalisiert werden 
können. Eine Struktur entlang von Kinderrechten 
stärkt ein solches Bewusstsein. Diese Struktur besitzt 

jedoch den Nachteil, dass einige Querschnittsthemen 
in allen Bereichen immer wieder auftauchen, wie zum 
Beispiel die personelle Ausstattung. Eine Strukturie
rung nach operationalen Bereichen wie Personal, In
frastruktur, Lage bietet den Vorteil, dass alle diese 
Querschnittsthemen Beachtung finden. Mit einer sol
chen Struktur könnte der „UnterbringungsTÜV“ all
gemeiner für die Messung der Unterbringungsquali
tät genutzt werden.

Aufgrund dieser Abwägungen wurde der „Unterbrin
gungsTÜV“  als Mischform beider Optionen struktu
riert. Hinzu kommt, dass, wie bereits weiter oben be
schrieben, die Ergebnisse der Studie aus dem 
Programm „Zukunft! Von Ankunft an.“ den Grund
stein für den „UnterbringungsTÜV“  lieferten. Daher 
erschien es sinnvoll, weiterhin die in der Studie unter
suchten Bereiche zu fokussieren. Zum einen beinhal
tet der „UnterbringungsTÜV“ demnach vier zentrale 
Rechtsbereiche der UNKinderrechtskonvention. Zum 
anderen enthält er drei Querschnittsthemen, deren 
Indikatoren sich nicht eindeutig in die Rechtsbereiche 
eingliedern lassen – jedoch aus Sicht der beteiligten 
Expert*innen nicht fehlen sollten.
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Der „UnterbringungsTÜV“  beinhaltet folgende vier 
Rechtsbereiche der UNKinderrechtskonvention:

a) Schutzrechte 
b) Recht auf Gesundheit 
c) Recht auf Bildung
d) Beteiligungsrechte

Zusätzlich zu diesen Rechtsbereichen identifiziert  
der „UnterbringungsTÜV“  die drei Querschnitts-
bereiche, die sich gleichzeitig auf mehrere Rechts
bereiche auswirken: 

a) Lage
b) Infrastruktur
c) Personal
 
Neben der Entscheidung über die Qualitätsbereiche 
wurde auch festgelegt, auf welche Art und Weise die 
Evaluation von Unterkünften erfolgen sollte. Ur
sprünglich war ein Instrument zur Selbstevaluation 
für Leitungen von Unterkünften angedacht. Anhand 
eines OnlineFragebogens hätten Unterkunftsleitun
gen die Qualitätsindikatoren selbst bewerten können. 
Vorteil dieser Variante wäre die leichte Skalierbarkeit 
und Durchführbarkeit gewesen. Viele Unterkünfte wä
ren somit in die Lage versetzt worden, mit geringen 
Kosten den OnlineFragebogen auszufüllen und somit 
ihre eigene Situation in Bezug auf Kinderrechte einzu
schätzen. Allerdings hätte ein solches Vorgehen den 
Nachteil, dass es keine Perspektiven von Kindern und 
Eltern einbeziehen und stattdessen sehr subjektiven 
Einschätzungen der Betreiber Raum geben würde.

Die Entscheidung fiel deshalb auf ein Verfahren per 
Fremdeinschätzung, das unterschiedliche Perspekti
ven zulässt und einzelne Indikatoren auf den verschie
denen Ebenen prüft. Zum Beispiel könnte in der Be
fragung der Unterkunftsleitung und Mitarbeiter*innen 
angegeben werden, dass das Personal der Unterkunft 
erfahren und qualifiziert ist, regelmäßig Fortbildun
gen besucht und sogar Supervisionen erhält. Durch 
die Perspektive der Kinder und Eltern kann erfragt 
werden, ob sie sich vom Personal respektvoll behan

delt fühlen, sie es als engagiert wahrnehmen oder an 
wen sie sich mit ihren Anliegen wenden. So können 
durch die multiperspektivische Erhebung mehrere Di
mensionen eines Indikators erhoben werden. Das 
Verfahren stützt sich auf qualitative Beobachtungen, 
Interviews und Fokusgruppen. Zur Durchführung der 
Fremdeinschätzung wurde ein OfflineTool entwickelt, 
das es ermöglicht, die Interviewergebnisse eines 
Evaluationsteams systematisch zu strukturieren, um 
schließlich eine valide Einschätzung vornehmen zu 
können (siehe Abschnitt 3.4).  

2.2 Entwicklung  

der Qualitätsindikatoren

Im zweiten Schritt wurden in fünf Workshops mit über 
50 Expert*innen zu den einzelnen Qualitätsbereichen 
Vorschläge für Indikatoren entwickelt. Diese Perso
nen stammten aus den breit gefächerten Netzwerken 
der Politik, Zivilgesellschaft und Praxis von Save the 
Children und erklärten sich bereit, das Vorhaben zu 
unterstützen. Sie bildeten somit ein breites Spektrum 
aus Fach, Methoden und Praxiswissen ab. 

In vier Workshops entwickelten die Expert*innen ge
meinsam mit Save the Children und der Syspons 
GmbH Entwürfe für Indikatoren für die zuvor abge
steckten Qualitätsbereiche. Die wichtigste Aufgabe in 
diesen Workshops bestand darin, in den einzelnen 
Qualitätsbereichen detailliert auszuarbeiten, welche 
Maßstäbe gesetzt werden sollen. Hierbei reicht es 
nicht aus, Leitlinien oder übergeordnete Empfehlungen 
zu formulieren. Vielmehr müssen die Qualitätsindikato
ren erwünschte Zustände in Unterkünften spezifisch 
und beobachtbar darstellen. Beispielsweise wäre es 
aus Sicht des „UnterbringungsTÜV“ nicht ausreichend, 
wenn Betreiber ein Schutzkonzept vorweisen könnten. 
Vielmehr ist es notwendig, dass das Schutzkonzept be
stimmte Verfahren und Abläufe enthält, Mitarbeiter*in
nen und Leitungspersonen ein gemeinsames Verständ
nis über die Abläufe erlangen und Eltern über die 
grundsätzlichen Züge des Konzepts informiert sind.
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Save the Children beabsichtigt, einen praxisorientier
ten „UnterbringungsTÜV“ zu entwickeln. Infolge
dessen behandelten die Diskussionen in den Work
shops häufig die Frage, wie Qualitätsansprüche in der 
Praxis genau umzusetzen seien. Zum Beispiel reicht 
es nicht aus, dass Unterkünfte Spielräume für Kinder 
vorhalten. Diese Spielräume müssen auch regelmäßig 
– fünf Tage pro Woche – verfügbar sein. Eltern und 
Kinder sollten über Verfügbarkeit und Öffnungszeiten 
Bescheid wissen. Material und Ausstattung sollten  
die Bildungsprozesse der Kinder fördern. Mit dieser  
Ausdetaillierung soll erreicht werden, dass Spielräu
me nicht nur theoretisch verfügbar, sondern auch 
tatsächlich für Kinder und Eltern nutzbar sind. 

Eine komplexe Herausforderung für die Entwicklung 
des „UnterbringungsTÜV“ bestand darin, sowohl  
Gemeinschaftsunterkünften als auch Erstaufnahme
einrichtungen gerecht zu werden. So stellt Save the 
Children etwa bei Erstaufnahmeeinrichtungen gewis
se Anforderungen, was die Auswahl und Art der Mahl
zeiten betrifft. Für Gemeinschaftsunterkünfte gelten 
diese Anforderungen nicht, da in der Regel jede Fami
lie für sich selbst kocht. 

Durch die fachliche Kompetenz der Expert*innen er

reichten die Indikatoren bereits an dieser Stelle einen 
hohen Detailgrad. Gegen Ende der Workshops lag 
ein Zwischenstand des „UnterbringungsTÜV“  mit 
ca. 120 Indikatoren vor.

Aufbauend auf den vorangegangenen Schritten ent
wickelten Mitarbeiter*innen von Save the Children 
und Syspons GmbH in Austauschrunden die Indikato
ren weiter, fassten einige zusammen und strukturier
ten sie anhand der Qualitätskriterien. Abbildung 2 
stellt beispielhaft die drei Qualitätskriterien für das 
Recht auf Bildung dar. Demnach ist die gewünschte 
Qualität in der Unterkunft gewährleistet, sobald die 
drei Qualitätskriterien erfüllt sind. Die Qualitätskrite
rien wiederum untergliedern sich in mehrere Indika
toren, die direkt messbar sind. Beispielhaft stellt die 
Abbildung einige Indikatoren für das Kriterium „11. 
Kinder haben Zugang zu regulären Bildungsangebo
ten außerhalb der Unterkunft“ dar. 

Die Qualitätskriterien als Zwischenstufe zwischen 
den Qualitätsbereichen und Indikatoren dienen als 
strukturgebendes Element und schaffen Transparenz 
hinsichtlich der Frage, auf welche Art und Weise ein
zelne Indikatoren zur Erfüllung der Qualitätsbereiche 
beitragen.

Qualitätsbereich Qualitätskriterien Qualitätsindikatoren

III.
Recht auf 
Bildung

12 Die Unterkunft unterstützt 
beim Übergang ins reguläre  

Bildungssystem. 

13 Kinder haben Zugang zu  
Informationen und Material aus 

einer Vielfalt nationaler und  
internationaler Quellen. 

11 Kinder haben Zugang zu  
regulären Bildungsangeboten  

außerhalb der Einrichtung

Die Unterkunft kooperiert mit  
der Schulaufsichtsbehörde und  
meldet ihr alle schulpflichtigen  

Kinder unmittelbar nach Ankunft  
an. Die Aufgabe der Koordination 

liegt bei einer festen Stelle oder Per
son in der Unterkunft

Kinder im schulpflichtigen Alter  
gehen innerhalb der ersten vier  

Wochen nach Ankunft in die Schule.

…

Abbildung 2: Struktur der Qualitätskriterien
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In den Diskussionen der Workshops stellte sich her
aus, wie bedeutend es ist, die verschiedenen Zustände 
in den Kategorien Rot, Gelb und Grün zu definieren 
und zu gewichten. Grundlegend galt, dass ein Quali
tätsanspruch nicht unter bereits geltenden Normen 
oder existierenden Standards liegen darf, sondern 
vielmehr diese übertreffen kann oder aus Kinder
rechtsperspektive sogar übertreffen muss. Zum Bei
spiel orientiert sich der Indikator für die Entfernung 
zu Schulen im Bereich Bildung an den jeweiligen Re
gelungen der Bundesländer. 

Gleichzeitig ergaben die Diskussionen, dass es Sinn 
macht, an manchen Stellen bewusst höhere Maßstäbe 
als nationales Recht oder Landesgesetzgebung zu set
zen. Zum Beispiel gibt der Indikator zum Schulbesuch 
an, dass Kinder spätestens vier Wochen nach ihrer An
kunft Schulen besuchen sollen, obwohl einige Bundes
länder hierfür deutlich längere Fristen setzen. Aus Sicht 
von Save the Children und der gefragten Expert*innen 
muss das Recht auf Bildung unmittelbar umgesetzt 
werden. Fachkräfte aus der Praxis berichteten, dass ein 
Schulbesuch innerhalb der ersten vier Wochen prakti
kabel sei. 

Somit ist der Indikator für den Schulbesuch eine Ab
wägung aus dem Anspruchsniveau aus Sicht der Kin
derrechte und der Praktikabilität der Umsetzung.

Save the Children entwickelte zur anschaulicheren 
Darstellung ein Ampelsystem, welches die Indikato
ren in drei Ausprägungen entlang der Ampelfarben 
Grün, Gelb und Rot einordnet. Jeder Indikator findet 
sich in den folgenden drei Einstufungen wieder: 

•  GRÜN beschreibt einen akzeptablen Zustand,  
der als Mindeststandard für die Einhaltung  
der Kinderrechte anzusehen ist.

•  GELB beschreibt einen inadäquaten Zustand,  
der zwar nicht dem Mindeststandard des  

„UnterbringungsTÜV“  entspricht, jedoch auf 
dem Weg zum Mindeststandard als vorüberge
hend akzeptabel gilt.

•  ROT beschreibt einen inakzeptablen Zustand.

Dieses Ampelsystem besitzt den Vorteil, dass qualita
tive Beobachtungen in einem festen Schema syste
matisiert und quantifiziert werden können. Mit den 
Ampelfarben kann in verständlicher Darstellung  
gezeigt werden, wo Stärken und Entwicklungspotenzi
ale einer Unterkunft mit Blick auf Kinderrechte  
liegen. Zudem wird durch die Einführung eines mittle
ren, gelben Wertes auch differenziert dargestellt, 
wenn Bereiche der Unterkünfte noch nicht akzep
tabel sind, sich aber auf dem Weg dahin oder im Vor
feld des erwünschten Zustands befinden.

Abbildung 3 stellt beispielhaft zwei Indikatoren aus 
dem Qualitätskriterium „11. Kinder haben Zugang zu 
regulären Bildungsangeboten außerhalb der Unter
kunft“ dar. In den ersten drei Spalten auf der linken 
Seite befinden sich das Qualitätskriterium, die Num
merierung des Indikators und eine analyseleitende 
Frage zu jedem Indikator. Die Frage dient zur Orien
tierung im „UnterbringungsTÜV“ und bildet die 
Grundlage für die Interviewleitfäden in der Datener
hebung. Rechts daneben stehen die zwei Spalten 

„EAE“ (Erstaufnahmeeinrichtungen) und „GU“ (Ge
meinschaftsunterkünfte). Die Kreuze geben an, für 
welche Unterkunftsart der jeweilige Indikator gültig 
ist. Unter den drei Ampelfarben Grün, Gelb und Rot 
finden sich die Indikatoren. Die Texte in den drei  
Ampelfarben beschreiben die Zustände in Unterkünf
ten, die der jeweiligen Ausprägung des Indikators 
entsprechen.

Wie in den obigen Absätzen beschrieben, muss der 
„UnterbringungsTÜV“ teilweise widersprüchlichen 
Anforderungen gerecht werden. So soll er zum einen 
handhabbar sein und gleichzeitig inhaltlich umfassend. 
Verschiedene Unterkunftsarten sollen erfasst werden 
und die Ergebnisse aus den verschiedenen Perspekti
ven ermittelt werden. Die gesetzten Maßstäbe sollen 
den Kinderrechten entsprechen und gleichzeitig fi
nanzierbar sein. In den oben beschrie benen Entwick
lungsschritten wurde versucht, diese Widersprüche 
aufzulösen bzw. ihnen gerecht zu werden. Gleichzeitig 
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besteht der Anspruch, den „UnterbringungsTÜV“ in 
zukünftigen Abstimmungen und Klärungen noch wei
terzuentwickeln und zu verbessern. 

2.3 Testerhebung

Mit der Testerhebung sollte der „Unterbrin
gungsTÜV“  auf seine Praxistauglichkeit überprüft 
und sollten die Indikatoren auf Basis der gesammel
ten Daten weiterentwickelt werden. Hierzu führte ein 
Evaluationsteam von Save the Children Deutschland 
und der Syspons GmbH eine je zweitätige Evaluation 
in Bezug auf die Einhaltung von Kinderrechten in zwei 
Unterkünften durch. Mittels der definierten Qualitäts
kriterien wurden Interviews mit verschiedenen Grup
pen geführt. 

Das Erhebungsverfahren sollte eine Reihe von Anfor
derungen erfüllen. Konkret sollte es:

•  möglichst standardisierte Ergebnisse generieren, 
die Vergleiche zwischen Unterkünften ermögli
chen und strukturelle Herausforderungen auf
zeigen,

•  die Perspektiven mehrerer Beteiligter einbezie
hen, insbesondere von Kindern, Jugendlichen  
und deren Eltern,

•  Unterkunftsleitungen eine Möglichkeit zur 
Selbstreflexion geben,

•  in möglichst geringem finanziellen Umfang  
umsetzbar sein.

Der Vorteil einer multiperspektivischen und qualitati
ven Erhebung liegt vor allem darin, dass Zustände in 
Unterkünften tiefergehend erfasst werden können. 

Abbildung 4 zeigt verschiedene Erhebungsmethoden 
und Datenquellen für die Erhebung, die im Evaluati
onsteam erwogen wurden. Die gesetzten Häkchen 
beschreiben das gewählte Erhebungsverfahren für die 
Testerhebungen.

Abbildung 3: Auszug aus dem „Unterbringungs-TÜV“ 
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11. Kinder 
haben Zugang 
zu regulären 
Bildungs-
angeboten 
außerhalb der 
Unterkunft.

36
Gibt es Kooperationen zwischen 
der Unterkunft und Schul aufsichts-
behörden?

• •

„Die Unterkunft kooperiert mit 
der Schulaufsichtsbehörde und 
meldet ihr alle schulpfl ichtigen 
Kinder unmittelbar nach Ankunft 
an.
Die Aufgabe der Koordination 
liegt bei einer festen Stelle oder 
Person in der Unterkunft.“

Die Unterkunft informiert die 
Schulaufsichtsbehörde über schul-
pfl ichtige Kinder mit Verzögerung. 
Die Aufgabe der Koordination 
ist nicht an eine feste Stelle 
oder Person in der Unterkunft 
gebunden.

Es gibt keinen Informationsfl uss 
zwischen Einrichtung 
und zuständigen Behörden.

• • • • •

37 Wie werden Kinder beschult? • •
Kinder im schulpfl ichtigen Alter 
gehen innerhalb der ersten 
vier Wochen nach Ankunft in 
die Schule.

„EAE: Kinder werden in der 
Unterkunft beschult.
GU: Kinder im schulpfl ichtigen 
Alter gehen innerhalb der ersten 
drei Monate nach Asylantragstel-
lung in die Schule.“

Kinder im schulpfl ichtigen Alter 
gehen erst nach mehr als drei 
Monaten nach Asylantragstellung 
in die Schule.

• • • • •

38 Wie fördert die Unterkunft die 
Wahrnehmung der Schulpfl icht? • •

Die Unterkunft informiert Eltern 
mehrsprachig über das deutsche 
Bildungssystem und stellt Kontakt 
zu Schulen her.

Die Unterkunft stellt Informatio-
nen in der Form von Flyern oder 
Aushängen mehrsprachig zur 
Verfügung.

Die Unterkunft stellt keine 
Informationen zur Verfügung oder 
nur in deutscher Sprache.

• • • • •

39 Gibt es Lernstandsmessungen für 
Kinder im schulpfl ichtigen Alter? • •

Ja, Lernstandsmessungen fi nden 
bei Aufnahme in ein schulpfl ich-
tiges Bildungsangebot statt.

Lernstandsmessungen werden 
nicht systematisch durchgeführt.

Nein, Lernstandsmessungen 
werden gar nicht durchgeführt. • • • • •

40
Wie ist der Zugang zu Kindertages-
stätten geregelt und wie viele 
Kinder besuchen diese?

• •

Es gibt Kooperationen mit Kin-
dertagesstätten in der Umge-
bung. Mehr als 50 % der Kinder 
besuchen eine Kindertagesstätte 
im Umfeld der Unterkunft.

Es gibt vereinzelte Kooperationen 
mit Kindertagesstätten in der 
Umgebung. Weniger als 50 % 
der Kinder besuchen eine Kinder-
tagesstätte im Umfeld der 
Unterkunft.

Es gibt keine Kooperationen 
mit Kindertagesstätten in der 
Umgebung. Keine Kinder gehen 
in die Kindertagesstätte. Die 
Unterkunft erfasst keine Daten 
zu Kindern dieser Altersgruppe.

• • • • •
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Abbildung 4: Datenquellen und Erhebungsmethoden
 

Quellen für die Erhebung

Erhebungs methoden Leitung der Unterkunft Mitarbeiter*innen Kinder Jugendliche Eltern

Quantitative Fragebogen

Qualitative Einzelinterviews • •
Qualitative Gruppeninterviews • • •

•  = gewähltes Erhebungsverfahren

In der Erhebung wurden leitfadengestützte Einzel
interviews mit Mitarbeiter*innen, Unterkunftsleitun
gen und Ehrenamtlichen sowie Fokusgruppen
interviews mit Kindern im Alter von sieben bis zwölf 
Jahren, Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren 
sowie Eltern geführt. 

Zur Vorbereitung der Datenerhebung in den Unter
künften wurden zunächst das Analyseraster und 
die Gesprächsleitfäden für die Interviews erstellt. Je 
Indikator im Analyseraster wurden zuvor mindestens 
zwei Interviewfragen an jeweils unterschiedliche Ziel
gruppen definiert. Somit wird jeder Indikator durch 
mindestens zwei unterschiedliche Datenquellen 
bewer tet. Dieser Vorgang stärkt die Validität der 
Ergebnisse. 

Aufbauend auf dem Analyseraster wurden zuvor je 
Zielgruppe eigene Interviewleitfäden entwickelt. 
Diese beinhalten zielgruppengerechte Fragen und 
stellen sicher, dass die Evaluator*innen alle für die 
Auswertung relevanten Daten während ihres Besuchs 
erheben. 

Folgende Methoden der Datenerhebung wurden  
bei den Besuchen der Unterkünfte eingesetzt:
Die Datenerhebung in den Unterkünften begann mit 
einem ca. 90minütigen Interview, das mit der Un-
terkunftsleitung durchgeführt wurde. In dem Inter
view wurden alle Bereiche des „UnterbringungsTÜV“ 
vollumfänglich abgefragt. Dieses Interview diente als  

Grundlage für die weitere Erhebung. Bei den anschlie
ßenden Gesprächen mit den Mitarbeiter*innen, Kin
dern, Eltern und Ehrenamtlichen wurden unter ande
rem die Aussagen der Unterkunftsleitung validiert 
bzw. überprüft. 

In ca. 60 bis 90minütigen Einzelinterviews mit 
Mitarbeiter*innen sowie Ehrenamtlichen der 
Unterkünfte wurden Daten zu Perspektiven von Mit
arbeiter*innen hinsichtlich der Situation von Kindern 
und Eltern sowie zu den Abläufen und Angeboten der 
Unterkunft erhoben. Beispielsweise wurde die Leitung 
gefragt, wie in der Unterkunft bei Verdachtsfällen auf 
Kindeswohlgefährdung umgegangen wird. In den fol
genden Interviews mit Mitarbeiter*innen wurde die 
gleiche Frage gestellt. Anschließend konnten die 
Evaluator*innen vergleichen, inwiefern sich die Ant
worten der Befragten ähnelten oder unterschieden. 
Dabei wurde darauf geachtet, dass unterschiedliche 
Gruppen von Mitarbeiter*innen repräsentiert waren, 
wie zum Beispiel soziale Betreuer*innen, die Kinder
schutzfachkraft (sofern vorhanden), soziale Bera
ter*innen und Erzieher*innen. 

Die Gruppeninterviews mit Kindern im Alter 
von sieben bis zwölf Jahren dauerten ca. 45 bis 
60 Minuten. Die Gruppengröße war auf acht bis zehn 
Kinder beschränkt. In den Gesprächen, die spielerisch 
gestaltet wurden, erzählten die Kinder von ihren 
Wahrnehmungen und Meinungen bezüglich der Un
terkünfte, ihrer Tagesabläufe und ihrer Aktivitäten. 
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Zum Beispiel fragte das Team die Kinder danach, wie 
es ihnen in der Schule, mit ihren Hausaufgaben und 
mit ihren betreuenden Personen gehe oder was ihnen 
an der Unterkunft besonders gut oder weniger gut 
gefalle.

Die Gruppeninterviews mit Jugendlichen im  
Alter von 13 bis 17 Jahren dauerten ca. 60 bis 90 
Minuten. Die Gruppengröße betraf jeweils ca. zehn Ju
gendliche. Wie bei den Interviews mit jüngeren Kindern 
wurde der Einstieg spielerisch gestaltet. Es wurden zu
dem offene Fragen gestellt. Die Jugendlichen wurden 
gebeten, über ihre Erlebnisse in der Unterkunft Aus
kunft zu geben. Sie sprachen über ihre Erfahrungen in 
der Schule, bei Hausaufgaben und was sie in ihrer Frei
zeit tun. Darüber hinaus wurde ihr Verhältnis mit dem 
Personal in den Unterkünften thematisiert oder es 
wurde gefragt, an wen sie sich mit ihren Problemen 
wenden. Durch das Format der Gruppen diskussion ent
stand der Raum für ein angeregtes Gespräch.

In einem ca. 60 bis 90minütigen Gruppeninter-
view mit Eltern der Unterkunft konnten ihre Pers
pektiven und Einschätzungen in Bezug auf das Wohl
befinden ihrer Kinder erfasst werden. Darüber hinaus 
gab es die Möglichkeit, über ihre eigene Situation an 
der Unterkunft zu sprechen. Der Fokus dieser Ge
spräche lag auf den Kindern und der familiären Situa
tion. Auch mit schwangeren Frauen wurde über ihre 
Situation gesprochen. Anhand der offenen Fragen 
wurde ein Austausch zwischen den Eltern ermöglicht 
und eine offene Diskussion angeregt. 

Zum Abschluss der Erhebungen teilten die Evalua
tor*innen ihre Eindrücke und Ergebnisse aus den Ein
zel und Kleingruppeninterviews miteinander und re
flektierten diese.

2.4 Auswertung

Ziel der Auswertungsphase war es, aus den Inter view
ergebnissen zu einer Gesamteinschätzung der Situati
on der Kinderrechte in der Unterkunft zu gelangen. 

Im Anschluss an die Erhebung in den Unterkünften 
wurden alle Interviewergebnisse und Beobachtungen 
entlang der Qualitätsindikatoren erfasst. Je Indikator 
wurden die relevanten Interview ergebnisse aus den 
Einzel und Gruppeninterviews schriftlich erfasst. So
mit entstand für jeden Indikator ein qualitatives Bild 
über den Zustand an der Unterkunft. 

Dieses Bild wurde dann den drei Zustandsbeschrei
bungen in den Ampelfarben Grün, Gelb und Rot  
gegenübergestellt. Mittels dieser Gegenüberstellung 
konnten in einem Syntheseworkshop die Indikatoren 
für die jeweilige Unterkunft als Grün, Gelb oder Rot 
eingestuft werden. 

Das Evaluationstool aggregiert die Bewertungen der 
einzelnen Indikatoren und summiert für jeden Quali
tätsbereich die Anzahl der als Rot, Gelb und Grün 
bewerteten Indikatoren. Abbildung 5 zeigt eine bei
spielhafte Auswertung entlang der sieben Qualitäts
bereiche sowie eine Gesamtbewertung in der unters
ten Zeile. Der mittlere Bereich mit der Überschrift 

„Bewertungen“ zeigt in jedem Qualitätsbereich die 
Anzahl der Indikatoren, die als Rot, Gelb und Grün 
bewertet wurden. Rechts daneben wird die Anzahl 
der nicht bewerteten Indikatoren wiedergegeben. 
Ganz rechts steht unter der Überschrift „M“ der Mit
telwert der Berechnungen für jeden Bereich. Der Mit
telwert wird berechnet, indem jeder Ampelfarbe ein 
Zahlenwert zugewiesen wird:
 
ROT  = − 1
GELB  =  0
GRÜN =  1  

Für jeden Qualitätsbereich berechnet das Tool den 
Mittelwert aller bewerteten Indikatoren. Wenn zum 
Beispiel in einem Bereich jeweils zwei Indikatoren  
mit Gelb und zwei Indikatoren mit Grün bewertet 
wurden, beträgt der Mittelwert 0,5. Der unten darge
stellte GesamtMittelwert von 0,2 ergibt sich aus  
der Berechnung des Mittelwerts der roten, gelben 
und grünen Indikatoren:
0,2 = [(− 1 × 18) + (0 × 21) + (1*33)] ÷ [18 + 21 + 33]
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Abbildung 5: Beispiel einer Evaluation

QUALTITÄTSBEREICHE
BEWERTETE INDIKATOREN  

IN ROT, GRÜN, GELB
NICHT  

BEWERTET
M

(Mittelwert)

I. SCHUTZ 8 4 7 1 − 0,1

II. GESUNDHEIT 4 1 7 3 0,3

III.BILDUNG 2 6 5 0,8

IV. BETEILIGUNG 2 5 0 − 0,3

V. LAGE 2 8 0 0,8

VI. INFRASTRUKTUR 1 6 10 2 − 0,5

VII. PERSONAL 1 2 2 0 − 0,2

GESAMT 16 22 40 11 0,3

Durch die qualitative Erhebung werden die wich
tigsten Ergebnisse jeder Unterkunft zusammengefasst 
und Stärken und Entwicklungspotenziale jeder Unter
kunft mitgeteilt. Ziel dieses Vorgehens ist es, gemein

sam mit der Unterkunft und Entscheidungsträgern 
Entwicklungspotenziale für die Einhaltung von Kinder
rechten zu identifizieren und Maßnahmen für deren 
Verbesserung zu definieren.
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3. ERLÄUTERUNG DER  
QUALITÄTSKRITERIEN
Im Folgenden werden die Qualitätskriterien in den 
vier Rechtsbereichen und den drei Querschnittsberei
chen des „UnterbringungsTÜV“ beschrieben. Der 
Text erläutert kurz, warum das jeweilige Qualitätskri
terium ausgewählt wurde und beschreibt die dazuge
hörigen Qualitätsstandards.

3.1 Schutzrechte

Um Schutzrechte für Kinder in Unterkünften für ge
flüchtete Menschen in Deutschland zu gewährleisten, 
definiert Save the Children fünf Qualitätskri terien. 
Die Kriterien 1 und 2 befassen sich mit der Aufnahme 
von Kindern in Unterkünften. Dabei wurde sich etwa 
mit folgenden Fragen auseinandergesetzt: Liegt der 
Unterkunft ein Schutzkonzept vor? War dieses Ge
genstand des Betreibervertrags? Kriterium 3 definiert, 
wie mit (potenziellen) Kindeswohlgefährdungen um
zugehen ist. Gibt es Verweisketten? Sind diese den 
Mitarbeiter*innen bekannt? Kriterium 4 befasst sich 
mit dem Schutz von Kindern vor potenziellen Gefähr
dungen seitens der Mitarbeiter*innen oder Dritter in 
der Unterkunft. Kriterium 5 thematisiert die Sensibili
sierung von Eltern sowie Bewohner*innen für rechtli
che Vorgaben des Kinderschutzes.

KRITERIUM 1: KINDER WERDEN BEI 
AUFNAHME IDENTIFIZIERT, UNABHÄN-
GIG GEHÖRT UND IHRE DATEN WER-
DEN ERFASST.
Um Kinder bei der Aufnahme zu identifizieren und 
ihre Schutzbedürftigkeit festzustellen, bedarf es ge
schulten Personals sowie etablierter Systeme und 
Strukturen, die den Mitarbeiter*innen bekannt sind. 
Um dieser komplexen Aufgabe gerecht zu werden, ist 
es beispielsweise wichtig, eine systematisierte Über
sicht über Anzahl und Alter der Kinder, Familienbezü
ge und Schwangerschaften täglich aktuell zu halten. 
Eine solche Übersicht bietet darüber hinaus auch die 
Grundlage, um ausreichend Angebote und Leistungen 
zur Einhaltung weiterer Kinderrechte zu schaffen. 

Ferner sollte Kindern bei der Aufnahme die Möglich
keit gegeben werden, sich unabhängig von den sie 
begleitenden Erwachsenen Gehör zu verschaffen, so
fern sie dies wünschen. Kinder, deren Beziehung zu 
ihren begleitenden Erwachsenen nicht eindeutig ist, 
sollten darüber hinaus besonderen Umgang erfahren. 
Die entsprechenden Mitarbeiter*innen sollten durch 
die Strukturen und Systeme vor Ort in der Lage sein, 
in solchen Fällen die Unklarheiten unmittelbar sensi
bel und im Interesse des Kindes zu klären. 

Kinder sollten zudem eine Identifikationskarte erhal
ten, auf der ihre Sorgeberechtigten eingetragen sind. 
Somit kann vor allem in großen Unterkünften festge
stellt werden, mit wem Kinder das Gelände verlassen. 
Wenn beispielsweise Kinder mit Erwachsenen die  
Unterkunft verlassen, die nicht ihre Erziehungsberech
tigten sind, ist dies sofort feststellbar. Obwohl eine 
solche Maßnahme als freiheitseinschränkend wahrge
nommen werden kann, trägt sie zur Sicherheit der 
Kinder bei. 

KRITERIUM 2: BESONDERS VULNERAB-
LE KINDER MIT WEITERER SCHUTZBE-
DÜRFTIGKEIT WERDEN IDENTIFIZIERT 
UND AN ENTSPRECHENDE STELLEN 
WEITERVERMITTELT.
Besonders vulnerable Kinder und Eltern gehören laut 
Artikel 21 der EUAufnahmerichtlinie zu den beson
ders schutzbedürftigen Personengruppen und müssen 
daher besonders geschützt werden. Dies betrifft unter 
anderem Opfer von Folter oder Menschenhandel, 
häuslicher Gewalt, Misshandlung, Ausbeutung oder 
chronischen Erkrankungen. Zur Identifizierung beson
derer schutzbedürftiger Kinder und Eltern bedarf es 
systematischer Verfahren. Um den Schutz dieser 
Gruppe zu gewährleisten, müssen die Betroffenen 
entsprechend ihren individuellen Schutzbedarfen an 
entsprechende Fachstellen weitergeleitet werden.

Darüber hinaus gelten unbegleitete Minderjährige als 
besonders schutzbedürftig. Gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben müssen unbegleitete Minderjährige durch 
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das vor Ort zuständige Jugendamt so schnell wie 
möglich in Obhut genommen werden und bei geeig
neten Personen oder Einrichtungen der Jugendhilfe 
untergebracht werden.11 

Zudem können Kinder, deren Eltern physisch oder 
psychisch erkrankt und nicht in der Lage sind, ihrer 
Sorgepflicht voll und ganz nachzukommen, zu den be
sonders vulnerablen Kindern mit weiterer Schutzbe
dürftigkeit gezählt werden. Hier bedarf es der mehr
sprachigen und individuellen Unterstützung.

KRITERIUM 3: KINDESWOHLGEFÄHR-
DUNGEN WERDEN IDENTIFIZIERT  
UND ENTSPRECHENDE MASSNAHMEN  
EINGELEITET. 
Kinder, die potenziellen Gefährdungen ausgesetzt 
sind, müssen angemessen geschützt werden und bei 
Bestätigung der Gefährdung bestmögliche Unterstüt
zung erhalten. Kindeswohlgefährdungen umfassen 
Vernachlässigung, jegliche Formen von Gewalt sowie 
Misshandlungen und können durch Personensorgebe
rechtigte sowie Dritte verursacht werden. 

Um Kinder bei potenziellen Gefährdungen des Kindes
wohls zu schützen und bei akuten Kindeswohlgefähr
dungen zu unterstützen, bedarf es eines einrichtungs
spezifischen Kinderschutzkonzepts. Jedes Bundes land 
sollte ein solches Konzept bei der Ver gabe von Betrei
berverträgen einfordern.  Dieses Kinderschutzkonzept 
beinhaltet standardisierte Verfahren darüber, wie  
Kindeswohlgefährdungen identifiziert werden und wie 
mit (Verdachts)Fällen von Kindeswohlgefährdung 
umgegangen werden soll. Darüber hinaus definiert es 
verantwortliche Personen für Kinderschutz in der Un
terkunft und externe Personen, die bei Verdachtsfällen 
miteinbezogen werden müssen. Die „Mindeststandards 
zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlings
unterkünften“ beispielsweise, entwickelt von UNICEF 

11 Siehe § 42 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII.

12  https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/mindeststandardszumschutzvon 
gefluechtetenmenscheninfluechtlingsunterkuenften/117474

und dem Bundesministerium12 für Familien, Senioren, 
Frauen und Jugend sowie Save the Children und zahl
reichen anderen Wohlfahrtsverbänden, beschreiben 
die Inhalte eines solchen Kinderschutzkonzepts im 
Detail. Idealerweise haben Bewohner*innen der Un
terkünfte bei der Erstellung des Konzepts mitgewirkt.

Die im Konzept definierten Verfahren bei Kindeswohl
gefährdungen müssen feste Zuständigkeiten, Informa
tionsketten und Abläufe innerhalb des Teams der  
Betreuer*innen und in der Zusammenarbeit mit Ex
ternen beinhalten. Im Verdachtsfall müssen unter  
Berücksichtigung des Kindeswohls zudem die Eltern 
einbezogen werden. Zur Einschätzung, ob eine Kindes
wohlgefährdung besteht, sollten gängige Instru mente 
wie das VierAugenPrinzip eingesetzt werden. Sofern 
die Unterkunft keine eindeutige Einschätzung bezüg
lich einer Kindeswohlgefährdung erreicht, muss eine 
externe insoweit erfahrene Fachkraft hinzugezogen 
werden. Eine solche Fachkraft sollte über eine Koope
rationsvereinbarung im festen Netzwerk der Part
ner*innen der Unterkunft sein.

Die Verantwortlichkeiten im Kinderschutzkonzept 
sollten klar und eindeutig sein. In Unterkünften sollte 
eine für den Kinderschutz verantwortliche Person be
nannt sein, an die (Verdachts)Fälle von Kindeswohl
gefährdungen herangetragen werden können. Diese 
Person sollte als Kinderschutzfachkraft bzw. insoweit 
erfahrene Fachkraft qualifiziert sein. Des Weiteren 
sollte eine Kooperation mit dem Jugendamt bestehen. 
Ansprechpartner*innen, Abläufe und Schnittstellen 
sollten mit diesem klar abgestimmt sein. 

Darüber hinaus ist die Anonymität von betroffenen 
Kindern und deren Eltern ein weiterer wichtiger As
pekt im Kinderschutz. Aus diesem Grund muss das 
Personal die datenschutzrechtlichen Vorschriften für 
die Erhebung, Aufbewahrung und Weitergabe von  
Daten im Kinderschutz kennen. (Verdachts)Fälle von 
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Kindeswohlgefährdungen müssen datenschutzkon
form erhoben, verwahrt und weitergegeben und mit 
anonymen Datensätzen nachgehalten werden.  

KRITERIUM 4: KINDER SIND VOR  
POTENZIELLEN GEFÄHRDUNGEN 
DURCH MITARBEITER*INNEN  
UND PARTNER*INNEN DER UNTER-
KUNFT GESCHÜTZT.
In Unterkünften für geflüchtete Menschen arbeiten 
verschiedene Unterauftragnehmer wie beispielsweise 
Sicherheitsfirmen, Cateringunternehmen und Bera
tungsstellen. Die darüber angestellten Personen kom
men in unterschiedlichen Bereichen und Situationen 
mit Kindern in Berührung. Hierbei kann es zu Situati
onen kommen, in denen Mitarbeiter*innen oder Part
ner*innen der Unterkunft unangemessen mit Kindern 
umgehen.

Kinder sollten jederzeit vor möglichen Gefährdungen 
durch Mitarbeiter*innen, Partner*innen und Drittan
bieter in der Unterkunft geschützt sein. Verhaltens
richtlinien für Mitarbeiter*innen, Honorarkräfte und 
Ehrenamtliche können zur Aufklärung des Personals 
und dadurch zur Prävention möglicher Gefährdungen 
beitragen. Diese Verhaltensrichtlinien umfassen Hin
weise und Standards zum Kontakt mit Kindern sowie 
Verfahren zum Umgang mit einrichtungsinternen Ver
dachtsfällen. Wichtig ist dabei, dass das Personal der 
Unterkunft darin entsprechend geschult wird und die 
Verhaltensrichtlinien verstanden hat.  Auch für Drit
tanbieter*innen und Partner*innen sind diese Richtli
nien empfehlenswert. Hierzu gehört eine Verpflich
tungserklärung zum Schutz von Kindern, die vor 
Aufnahme der Aktivität oder Tätigkeit in der Unter
kunft unterschrieben werden muss.

Darüber hinaus sind Schulungen im Kinderschutz für 
das Personal ein wichtiger Bestandteil der Prävention 
von Kindeswohlgefährdungen. Um den Schutz von 
Kindern garantieren zu können, sollte das Vorweisen 
eines erweiterten Führungszeugnisses aller Personen, 
die mit den Kindern der Unterkunft in Kontakt sind, 

Pflicht sein. Das erweiterte Führungszeugnis muss 
alle drei Jahre erneuert werden. 

3.2 Recht auf Gesundheit

Die Gesundheit bzw. medizinische Versorgung muss 
für alle Kinder in Unterkünften für geflüchtete Men
schen gewährleistet sein. Kinder müssen deshalb die 
Möglichkeit haben, Einrichtungen zur Behandlung von 
Krankheiten und zur Wiederherstellung der Gesund
heit in Anspruch zu nehmen. Ihr Recht auf Gesundheit 
umfasst die notwendige ärztliche Hilfe, gesundheitli
che Grundversorgung und Gesundheitsfürsorge. Dar
über hinaus umfasst das Recht auch die gesundheitli
che Versorgung von werdenden Müttern während der 
Schwangerschaft und nach der Entbindung. Weiterhin 
ist sicherzustellen, dass Jugendlichen und Eltern 
Grundkenntnisse über Gesundheit, Ernährung, Verhü
tung sowie Familienplanung vermittelt werden. 

Save the Children definiert folgende sechs Qualitäts
kriterien, um das Recht auf Gesundheit von Kindern 
in Unterkünften für geflüchtete Menschen in Deutsch
land zu gewährleisten:

KRITERIUM 5: KINDER UND ELTERN 
WERDEN BEI ANKUNFT AUF  
KRANKHEITEN UNTERSUCHT.
In Situationen, in denen viele Menschen auf engem 
Raum zusammenleben, besteht eine erhöhte Gefahr 
für eine schnelle Verbreitung von ansteckenden Krank
heiten. Deshalb ist es wichtig, dass Kinder bei ihrer 
Ankunft in Erstaufnahmeeinrichtungen unmittelbar 
ärztlich untersucht werden. Durch die Untersuchung 
sollen bestehende Krankheiten schnell erkannt und 
behandelt werden. Erstuntersuchungen sollten deshalb 
innerhalb der ersten drei Tage nach der Ankunft durch
geführt werden. Hierzu gehören umfassende Erklärun
gen in den jeweiligen Sprachen zu den Untersuchun
gen von besonders ansteckenden Krankheiten sowie 
eine mehrsprachige Beratung und Begleitung und eine 
entsprechende Medikation für erkrankte Kinder.
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KRITERIUM 6: KINDER UND ELTERN  
ERHALTEN DIE NOTWENDIGE  
MEDIZINISCHE VERSORGUNG.
Ein wesentlicher Bestandteil des Rechts auf Gesund
heit wird dadurch erfüllt, dass Kinder und ihre Eltern 
in das deutsche Gesundheitssystem eingegliedert wer
den. Kinder und ihre Eltern müssen die Möglichkeit 
haben, die medizinische Versorgung des Gesundheits
systems genauso wie alle anderen Kinder und Eltern 
in Deutschland in Anspruch zu nehmen. Erstaufnahme
einrichtungen stellen meist eine Akutversorgung durch 
sogenannte Medipoints innerhalb der Unterkunft zur 
Verfügung. Um auf die spezifischen Bedarfe von Kin
dern eingehen zu können, sollten die Medipoints 
Kinder ärzt*innen beschäftigen. In Gemein schafts unter
künften sollten Eltern an Kinderärzt*innen in der Um
gebung der Unterkunft vermittelt werden und gegebe
nenfalls beim Nachhalten von Terminen oder beim 
Ausfüllen von Anträgen unterstützt werden. Ist dies 
etwa durch Personalmangel nicht möglich, liegt ein 
strukturelles Problem vor, das an die entsprechende 
Landesregierung herangetragen werden sollte. Frauen 
sollten sich aussuchen können, ob sie von einer Gynä
kologin oder einem Gynäkologen untersucht werden 
möchten. Zu der gesundheitlichen Versorgung gehören 
sowohl medizinisch erforderliche Medikamente als 
auch Heil und Hilfsmittel, Mobilitätshilfen, Pflegediens
te und Pflegesachleistungen, insbesondere bei chroni
schen Krankheiten und Behinderungen, die stets ge
währt werden müssen und nicht abhängig von 
Ermessensentscheidungen sein dürfen. 

Im Zuge von ärztlichen Untersuchungen sollten Eltern 
über ihre eigenen Diagnosen und die ihrer Kinder auf
geklärt werden. Zur sprachlichen Ver ständigung zwi
schen Kindern, Eltern und dem medi zinischen Personal 
(Ärzt*innen, Hebammen, Psycholog*innen) sind bei 
Bedarf Sprachmittler*innen erforderlich. 

Sofern Eltern Ärzt*innen von ihrer Schweigepflicht 
entbinden, können sich bei Bedarf die sozialen  
Betreuer*innen bei Ärzt*innen über die besonderen 
Bedarfe informieren und gegebenenfalls Eltern bei 
Anträgen beim Sozialamt unterstützen.

Falls die notwendige medizinische Versorgung eines 
Kinds nicht in der Unterkunft erbracht werden kann, 
sollten individuelle Lösungen wie zum Beispiel statio
näre Versorgung oder der Umzug in eine andere Un
terkunft möglich sein. 

Darüber hinaus sollten alle Kinder die von der Stän
digen Impfkommission (STIKO) des Robert KochIns
tituts empfohlenen Impfungen, sofern nicht schon er
halten, innerhalb der ersten sechs Monate bekommen. 
Der Impfstatus der Kinder sollte regelmäßig über
prüft werden. 

KRITERIUM 7: KINDER MIT PSYCHI-
SCHEN BELASTUNGEN KÖNNEN  
ADÄQUATE UNTERSTÜTZUNG IN  
ANSPRUCH NEHMEN. 
Um auf psychologische Notfälle reagieren zu können, 
bedarf es einer Meldekette, die standardisierte Abläu
fe festhält. Alle Bewohner*innen und Mitarbeiter*in
nen müssen darüber in Kenntnis gesetzt werden, was 
sie in einem Notfall tun müssen und an wen sie sich 
wenden. Unterkünfte benötigen hierfür psychologi
sche Fachkräfte, die regelmäßig in der Unterkunft 
sind. Diese Fachkraft soll auch Verdachtsfälle psychi
scher Belastung und Erkrankung identifizieren und 
wenn notwendig an Fachdienste vermitteln.

Um Notfällen vorzubeugen, sollten darüber hinaus 
niedrigschwellige psychosoziale Betreuungsangebote 
für Eltern und Kinder an Unterkünften geschaffen 
werden. Mitarbeiter*innen und Eltern sollten darin 
gestärkt und sensibilisiert werden, mögliche psychi
sche Belastungen der Kinder zu erkennen. 
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KRITERIUM 8: SCHWANGERE  
ERHALTEN UNTERSTÜTZUNG BEI DER  
FAMILIENPLANUNG UND 
SCHWANGER SCHAFT. AUFKLÄRUNG 
VON JUGENDLICHEN ÜBER EMPFÄNG-
NISVERHÜTUNG UND GESCHLECHTS-
KRANKHEITEN FINDET STATT.
Damit Neugeborene das höchstmögliche Maß an Ge
sundheit erfahren können, müssen schwangere Frau
en in Zusammenarbeit mit der umliegenden medizini
schen Versorgung gesundheitlich betreut werden. Sie 
sollten während ihrer Schwangerschaft an Hebam
men sowie Ärzt*innen vermittelt werden, um eine 
entsprechende Sprachmittlung und Beratung in An
spruch nehmen zu können. 

Junge Erwachsene sollten in der Familienplanung  
unterstützt werden, indem Aufklärungsangebote für 
Jugendliche und junge Erwachsene angeboten werden. 
In einem vertraulichen Rahmen sollte auf kultur und 
gendersensible Weise Wissen über Empfängnisverhü
tung und Geschlechtskrankheiten vermittelt werden.

KRITERIUM 9: KINDER, SCHWANGERE 
UND ELTERN WERDEN BEI AUSBRUCH 
HOCH ANSTECKENDER KRANKHEITEN 
ANGEMESSEN GESCHÜTZT. 
Wie in Kriterium 1 bereits erläutert, besteht ein  
erhöhtes Risiko für die Ansteckung mit Krankheiten, 
wo viele Menschen auf engem Raum zusammenleben. 
Besonders Kinder und ihre Eltern sowie schwangere 
Frauen müssen deshalb beim Ausbruch hoch anste
ckender Krankheiten angemessen geschützt werden. 
Deshalb müssen Personen mit hoch ansteckenden  
Infektionskrankheiten dezentral untergebracht und 
stationär versorgt werden. 

KRITERIUM 10: DIE ERNÄHRUNG  
DER KINDER IN ERSTAUFNAHME-
EINRICHTUNGEN IST ADÄQUAT  
UND KINDGERECHT.
Da in Erstaufnahmeeinrichtungen die primäre Essens
versorgung über Kantinen erfolgt, muss das angebo
tene Essen für Kinder und ihre Eltern adäquat und 
kindgerecht sein und darf über eine längere Zeit 
nicht zu einer Fehlernährung bzw. zu Mangelerschei
nungen führen. Familien muss die Möglichkeit gege
ben werden, mindestens dreimal täglich zu familien
gerechten Zeiten Essen zu sich nehmen zu können. 
Um eine ausgewogene Ernährung zu ermöglichen 
und Fehlernährung vorzubeugen, müssen Nahrungs
mittel ausreichend, vollwertig und vitaminreich sowie 
genießbar sein. Um dies zu erreichen, könnten Unter
künfte zum Beispiel darauf achten, dass angebotene 
Mahlzeiten sich häufig abwechseln. Nicht zuletzt soll
ten auch unterschiedliche kulturelle und religiöse Ge
pflogenheiten beim Essen beachtet werden. 

3.3 Recht auf Bildung

Der Zugang zu Bildung ist ein wichtiger Schlüssel  
für die Berufstätigkeit, gesellschaftliche Teilhabe und 
Unabhängigkeit. Jedes Kind sollte eine Chance auf 
Bildung und Partizipation in der Gesellschaft haben. 

Für geflüchtete Kinder ist Bildung besonders wichtig, 
da ihnen dadurch Integration und gesellschaftliche 
Teilhabe ermöglicht wird. Hierbei spielt die Förderung 
der sprachlichen Entwicklung eine große Rolle. Sich in 
der Sprache des Landes auszudrücken ist unbedingt 
notwendig, um alle sie betreffenden Angelegenheiten 
zu verstehen und voll und ganz am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben zu können. Kinder in Unterkünften 
für geflüchtete Menschen müssen deshalb die Mög
lichkeit haben, die Schule oder andere Bildungsein
richtungen zu besuchen und in ihrer sprachlichen 
Entwicklung gefördert zu werden. Ein weiterer wichti
ger Aspekt, um Kindern einen Zugang zu Bildung zu 
ermöglichen, ist die Einbeziehung der Eltern. Diese 
sollten unterstützt werden, das deutsche Schulsystem 
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besser zu verstehen. Das Recht auf Bildung umfasst 
außerdem, dass Kinder Zugang zu Informationen und 
Material aus einer Vielfalt nationaler und internatio
naler Quellen haben. 

Um das Recht auf Bildung zu gewährleisten, definiert 
Save the Children die folgenden drei Qualitäts kriterien.

KRITERIUM 11: KINDER HABEN  
ZUGANG ZU REGULÄREN BILDUNGS-
ANGEBOTEN AUSSERHALB DER  
UNTERKUNFT.
Wie eingangs erläutert, ist Bildung ein wichtiger Bau
stein für die persönliche Entwicklung eines Kindes 
und seine/ihre Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe. 
Deshalb ist es wichtig, dass Kindern ein Zugang zur 
Bildung ermöglicht wird. Bildung funktioniert in 
Deutschland zu einem Großteil über das Schulsystem. 
Eine gute Anbindung der Unterkunft an Schulen und 
Kindertagesstätten ist vonnöten, um das Recht auf 
Bildung zu gewährleisten.

Kinder im schulpflichtigen Alter sollten innerhalb der 
ersten vier Wochen nach ihrer Ankunft in die Schule 
gehen. Eine Voraussetzung dafür ist eine gute Koope
ration zwischen der Unterkunft und der Schulauf
sichtsbehörde. Mitarbeiter*innen der Unterkunft mel
den der Schulaufsichtsbehörde alle schulpflichtigen 
Kinder unmittelbar nach Ankunft. Die Verantwortung 
der Koordination funktioniert am besten, wenn sie ei
ner festen Stelle oder Person in der Unterkunft unter
liegt. Bei Aufnahme in ein schulpflichtiges Bildungsan
gebot sollte es Lernstandsmessungen für Kinder im 
schulpflichtigen Alter geben, um die passende Lern
stufe des Kindes zu ermitteln. Im besten Falle finden 
hierzu bereits in den ersten Wochen nach der Aufnah
me in der Unterkunft Gespräche statt. Bei dieser Ge
legenheit sollte geklärt werden, wie lange er/sie be
reits eine Schule besucht hat, welche Sprachkenntnisse 
vorliegen etc. Darüber hinaus kann hierbei auch zeit
nah festgestellt werden, ob eine Alphabetisierung 
notwendig wäre.

Der Zugang zur Bildung hat auch einen physischen 
und praktischen Aspekt. Um die Teilnahme geflüchte
ter Kinder am Schulunterricht zu ermöglichen, sollten 
die besuchten Schulen und Kindertagesstätten von 
der Unterkunft aus gut erreichbar sein. Deshalb soll
te die Erreichbarkeit der besuchten Schulen und Kin
dertagesstätten den gesetzlichen Regelungen des 
Bundeslands in puncto Entfernung, ÖPNV Verbindung 
und Fahrtkostenerstattung entsprechen.

KRITERIUM 12: DIE UNTERKUNFT  
UNTERSTÜTZT BEIM ÜBERGANG INS 
REGULÄRE BILDUNGSSYSTEM.
Die Bildungschancen eines Kindes hängen im ent
scheidenden Maße von den Kapazitäten der Eltern ab. 
Nicht nur die finanziellen Mittel, sondern auch 
sprachliche und soziale Voraussetzungen, bestehende 
Kenntnisse über das Bildungssystem und die Erzie
hung der Eltern sind entscheidend für den Bildungs
weg des Kindes. Damit geflüchtete Kinder gute Chan
cen haben, den für sie passenden Bildungsweg 
einschlagen zu können, sollten Eltern dabei unter
stützt werden, ihrem Kind den Zugang zum Bildungs
system zu ermöglichen. 

Um den Zugang zum deutschen Bildungssystem zu 
erleichtern, sollten Eltern mehrsprachige Informatio
nen über das deutsche Schulsystem erhalten. Darüber 
hinaus sollte die Unterkunft beim Ausfüllen von For
mularen unterstützen, zum Beispiel bei der Anmel
dung und bei Anträgen des Bildungs und Teilhabepa
kets und in der Kindertagesstätte. Zur weiteren 
Erleichterung des Zugangs zum deutschen Bildungs
system sollten Eltern, die weitere Hilfe benötigen, an 
Beratungsstellen vermittelt werden. Diese Art von 
Unterstützung oder Austausch kann beispielsweise in 
Elterncafés oder bei thematischen Elternabenden 
stattfinden.

Um Eltern zu entlasten, wenn ihre Kinder zum Bei
spiel keine Kindertagesstätte außerhalb der Unter
kunft besuchen können, gibt es in der Unterkunft eine 
Kinderbetreuung für Kinder von null bis vier Jahren 
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(hier soll der Betreuungsschlüssel 1:5 durch ausgebil
detes Personal gegeben sein). Für Kinder ab vier Jah
ren, die keine Kindertagesstätte außerhalb der Un
terkunft besuchen können, sollte eine Kinderbetreuung 
an fünf Tagen pro Woche in der Unterkunft durch er
fahrenes Personal angeboten werden, idealerweise 
durch ausgebildete Erzieher*innen oder Erzieher*in
nen in Ausbildung. Der Betreuungsschlüssel sollte den 
Regelungen von Kindertagesstätten entsprechen und 
mindestens 1:10 betragen. 

Da das Lernen und der Schulunterricht in einer zu
nächst fremden Sprache für geflüchtete Kinder eine 
besondere Herausforderung darstellen, sollten Kin
der auch außerhalb der Schule Unterstützung dabei 
erfahren. Eine Hausaufgabenbetreuung innerhalb der 
Unterkunft in einem Gemeinschaftsraum und im bes
ten Falle mit einer betreuenden Person erweist sich in 
der Praxis als besonders förderlich, um die Kinder in 
ihren Lernprozessen zu unterstützen. 

Darüber hinaus sollten Kinder, die keine schulische 
Ausbildung erfahren, in ihrer sprachlichen Entwick
lung gefördert werden. Dazu wäre eine Sprachförde
rung an mindestens drei Tagen pro Woche mit min
destens zehn Unterrichtseinheiten à 45 Minuten 
empfehlenswert.

KRITERIUM 13: KINDER HABEN  
ZUGANG ZU INFORMATIONEN UND 
MATERIAL AUS EINER VIELFALT  
NATIONALER UND INTERNATIONALER 
QUELLEN.
Um sich eine Meinung zu bilden, ist ein Zugang zu 
verschiedenen Informationen notwendig. Die wich
tigste Quelle, um eine Vielfalt verschiedener Meinun
gen und Medien und einen großen Pool an Wissen zu 
erhalten, ist das Internet. Deshalb sollte es in der Un
terkunft kostenfreies WLAN für Kinder an kindge
rechten Orten (etwa in Gemeinschaftsräumen für 
Kinder und Jugendliche) geben. 

3.4 Beteiligungsrechte 

Alle Kinder in Unterkünften für geflüchtete Menschen 
sollten die Möglichkeiten haben, ihre Meinungen und 
Interessen einzubringen. Da Kinder oft nicht gehört 
oder ernst genommen werden, ist es vonnöten, sie 
hierbei zu unterstützen. Um das Recht auf Partizipati
on sicherzustellen, bedarf es daher institutionalisier
ter Beteiligungsformen und Beschwerdemöglichkeiten 
speziell für Kinder. 

Zudem funktioniert gesellschaftliche Teilhabe nicht nur 
über Meinungs und Interessenbekundungen, sondern 
auch über kulturelle oder künstlerische Betätigung im 
Freizeitbereich. Jedes Kind sollte folglich einen Zugang 
zu Freizeitgestaltungsmöglich keiten haben und sich 
aktiv erholen können. Durch das Recht auf Spiel, Frei
zeit und Erholung wird gewährleistet, dass geflüchtete 
Kinder auch außerhalb des Bildungssystems Anschluss 
bekommen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben. 

Um Kindern ihre Beteiligungsrechte zu gewährleisten, 
definiert Save the Children folgende zwei 
Qualitäts kriterien.

KRITERIUM 14: KINDER KÖNNEN IHRE 
MEINUNGEN IN ALLEN SIE BERÜHREN-
DEN ANGELEGENHEITEN INNERHALB 
DER UNTERKUNFT FREI ÄUSSERN.  
EIN KINDGERECHTES BESCHWERDE-
VERFAHREN IST ETABLIERT. 
Damit sich Kinder in gesellschaftliche Prozesse ein
bringen können, sollten sie ihre Meinungen in allen sie 
berührenden Angelegenheiten frei äußern dürfen. Ent
sprechend ihrem Alter und ihrer Reife sollten ihre Po
sitionen dabei angemessen berücksichtigt werden. 
Kinder und Eltern sollten die Möglichkeit haben, sich 
beschweren zu können. Daher sollte es ein Beschwer
desystem mit systematischer Erfassung geben, das für 
Kinder verständlich, zugänglich und anonym ist. Dar
über hinaus sollten Kinder auch die Möglichkeit ha
ben, sich bei einer unabhängigen Beschwerdestelle 
außerhalb der Unterkunft zu beschweren. 
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Um das Recht auf Partizipation sicherzustellen, soll
ten darüber hinaus auch Beteiligungsformen und  
Beschwerdemöglichkeiten speziell für Kinder instituti
onalisiert werden. Hierfür sollten in regelmäßigen 
Abständen Veranstaltungen organisiert werden, bei 
denen sich Kinder und Eltern in die Gestaltung der 
Unterkunft einbringen können. Dabei kann es sich um 
Beteiligungsformen wie Kinderkonferenzen oder Kin
derräte, Beiräte oder Gremien handeln.

Zu den Beteiligungsrechten gehört auch eine Unter
stützung dabei, seine eigenen Rechte wahrzunehmen. 
Die Verantwortung dafür liegt größtenteils bei den 
Eltern der Kinder. Da sich jedoch Eltern häufig kaum 
in den komplexen Rechtssystemen zurechtfinden, soll
ten sie dabei unterstützt werden, sich zu diesem Be
reich zu informieren und sich an entsprechenden 
Stellen hierzu beraten zu lassen. Deshalb sollten  
Eltern an Migrationsberatungsstellen und Jugendliche 
an Jugendmigrationsdienste und vergleichbare Ange
bote vermittelt werden. 

KRITERIUM 15: KINDER ERHALTEN 
MÖGLICHKEITEN, SICH KULTURELL, 
KÜNSTLERISCH ODER SPORTLICH  
ZU BETÄTIGEN SOWIE SICH AKTIV  
ZU ERHOLEN.
Neben demokratischen Mitbestimmungsmöglichkei
ten wird eine pluralistische Gesellschaft durch Kunst, 
Kultur und Sport geprägt. Um Kindern diesen Zugang 
zur gesellschaftlichen Teilhabe zu ermöglichen sollten 
sie sich kulturell, künstlerisch oder sportlich betätigen 
und sich aktiv erholen können. 

Der Bereich der Freizeitbeschäftigung und der kultu
rellen und künstlerischen Betätigung läuft in Deutsch
land überwiegend über Vereine. Um diese Betätigun
gen von Kindern zu fördern, sollten Kooperationen 
mit umliegenden Vereinen bestehen. Mit Unterstüt
zung der Unterkunft sollten Kinder in das Vereinsle
ben integriert werden. Damit wird Kindern nicht nur 
die Möglichkeit für eine angebotsreiche Freizeit und 
Erholung geboten. Durch Vereinsmitgliedschaften 

wird ihnen vielmehr ein wichtiger Zugang zu den in 
Deutschland wichtigen gesellschaftlichen Strukturen 
ermöglicht. Da die Integration in das Vereinsleben 
nicht immer einfach praktizierbar ist, sollten jedoch 
auch regelmäßige Lern und Freizeitangebote inner
halb und außerhalb der Unterkunft angeboten wer
den. Die Angebote sollten so konzipiert sein, dass El
tern oder Kinder sie wahrnehmen und mitgestalten 
können. 

Zudem ist der Kontakt mit der Mehrheitsgesellschaft 
wichtig, um nach der Flucht einen Einstieg in ein frem
des Land zu bekommen. Im Austausch mit Menschen, 
die schon länger im Land leben, können die Kinder 
und Eltern Kenntnisse über soziale und kulturelle Ge
pflogenheiten und Routinen des täglichen Lebens auf 
freundschaftliche Weise erhalten. Kinder und Eltern 
sollten deshalb mit ehrenamtlichen Familienlotsen 
oder Pat*innen außerhalb der Einrichtung vernetzt 
werden. Eine feste Ehrenamtskoordination hilft dabei, 
diese Kontakte herzustellen und zu entwickeln.

3.5 Querschnittsbereiche

Die drei Bereiche Infrastruktur, Lage und Personal 
sind an dieser Stelle gesondert als Querschnittsberei
che dargestellt. Diese drei Bereiche wirken sich 
gleichzeitig auf mehrere Rechtsbereiche und das 
Wohlbefinden von Kindern insgesamt aus. Zudem sol
len die Querschnittsbereiche die Anwendung in der 
Praxis vereinfachen.

3.5.1 Lage
Die Lage einer Unterkunft entscheidet in erheblichem 
Maße über die Erreichbarkeit und den Zugang zu Bil
dungs und Freizeitmöglichkeiten, medizinischer Ver
sorgung und zur umliegenden Mehrheitsgesellschaft. 
Durch diesen Effekt wirkt sich die Lage einer Unter
kunft auf die Qualitätskriterien Bildung, Partizipation, 
Freizeit und Gesundheit aus. Um in diesen Bereichen 
die Rechte der Kinder zu wahren und ihr Wohlbefin
den zu fördern, sollte die Lage der Unterkunft gewis
sen Standards entsprechen. Save the Children defi
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niert ein Kriterium, um Kinderrechte im Hinblick auf 
die Lage der Unterkunft zu gewährleisten.

KRITERIUM 16: DIE LAGE DER UNTER-
KUNFT GEWÄHRLEISTET KINDERN  
SICHERHEIT SOWIE ZUGÄNGE  
ZU BILDUNGS-, FREIZEIT- UND PARTI-
ZIPATIONSMÖGLICHKEITEN UND  
ZU WICHTIGEN STELLEN IN DER  
UMGEBUNG.
Ein wichtiger Aspekt für eine gelingende Integration 
sind die Anbindung und der Kontakt zur Mehrheitsge
sellschaft. Der Zugang zu Bildungs und Freizeitmög
lichkeiten entscheidet über die Möglichkeiten gesell
schaftlicher Teilhabe und die Zukunftschancen von 
Kindern. Für Kinder ist es von Vorteil, in einer famili
enfreundlichen Wohngegend zu leben, um mit ande
ren Kindern in Kontakt zu kommen. Geflüchteten 
Kindern geht es nicht anders. Die Lage der Unter
kunft stellt daher eine wichtige Weiche im Prozess 
der Integration von geflüchteten Kindern. Aus diesem 
Grund sollte sich die Unterkunft in einer Wohnge
gend oder einem Mischgebiet aus Wohn gegend und 
Gewerbegebiet befinden. Kinder aus der Unterkunft 
sind idealerweise auch mit Kindern der umliegenden 
Bevölkerung befreundet.

Die vorteilhafte Lage der Unterkunft stellt eine 
Grundvoraussetzung dafür dar, dass Bewohner*innen 
am öffentlichen Leben teilnehmen können. Deshalb 
definiert der „UnterbringungsTÜV“ eine Reihe von 
örtlichen und zeitlichen Distanzen zu Bildungs und 
Freizeiteinrichtungen, Ärzt*innen, Einkaufsmöglichkei
ten, Ausländerbehörde, Jugendamt, Migrationsbera
tungsstellen sowie Grünflächen und Spielplätzen.

Um Kindern und Eltern das nötige Maß an Mobilität 
zu gewährleisten, sollte die Lage der Unterkunft eine 
ÖPNVAnbindung aufweisen; die Fahrtkosten der  
Bewohner*innen sollten erstattet werden. Haltestel
len des ÖPNV sollten sich in der Nähe der Unter
kunft befinden. In Gemeinschaftsunterkünften sollten 
Eltern und Kinder Fahrtkostenerstattungen gemäß 

den Leistungen der Sozialhilfe erhalten. In ländlich 
gelegenen Unterkünften sollte die Unterkunft zudem 
die Mobilität von Eltern und Kindern durch die Bereit
stellung etwa von Fahrrädern und gegebenenfalls ei
ner Fahrradwerkstatt unterstützen. 

Nicht zuletzt sollte auch die Sicherheit von Kindern in 
der Unterkunft gewährleistet sein. Sofern Berichte 
über Angriffe, Beleidigungen oder Bedrohungen vor
liegen, muss gemeinsam mit Akteuren aus der Kom
mune gehandelt werden, um die Sicherheit von Kin
dern zu gewährleisten. 

3.5.2 Infrastruktur
Die Infrastruktur der Unterkunft trägt in entschei
dendem Maße zur Wohn und Lebensqualität der  
Bewohner*innen bei. Die Infrastruktur einer Unter
kunft hat sowohl einen großen Einfluss auf den Schutz 
von Kindern als auch auf die Bereiche Gesundheit, 
Erholung, Spiel und Ruhe. Um die Infrastruktur der 
Einrichtung kindgerecht zu gestalten, definiert Save 
the Children sechs Qualitätskriterien.

KRITERIUM 17: KINDER HABEN MÖG-
LICHKEITEN FÜR ERHOLUNG UND 
SPIEL.
Erholung und Spiel sind wichtige Aspekte in der Ent
wicklung von Kindern. Gerade nach Erfahrungen der 
Flucht können sie sich stabilisierend auf die Kinder 
auswirken und Raum zum Verarbeiten des Erlebten 
geben. Daher sollte die Unterkunft Kindern die Mög
lichkeit für Erholung und Spiel bieten. Hierfür sollte es 
Spielräume mit Kindertischen und stühlen sowie 
Spielsachen geben, die an fünf Tagen pro Woche ge
öffnet sind. Während dieser Öffnungszeiten sollte es 
eine Kinderbetreuung mit einem Betreuungsschlüssel 
von 1:5 für Kinder zwischen null und vier Jahren und 
1:10 für Kinder ab vier Jahren geben. Das Material 
und die Ausstattung der Spielsachen sollten die indivi
duell kindlichen Bildungsprozesse fördern und unter
stützen. In der Unterkunft sollte sich ein eigener 
Spielplatz befinden und Spielgeräte wie Bälle sollten 
zum Ausleihen angeboten werden. Unterkünfte soll
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ten einen Gemeinschaftsraum haben, der täglich 
mehr als fünf Stunden geöffnet hat. Damit Eltern und  
Kinder sich gemeinsam Spiel und Erholung des Kindes 
widmen können, sind ein Raum mit einem Spielbereich 
und einer Sitzecke für Eltern und Kinder oder alter
nativ eine Sitzecke sinnvoll, die in die Spielräume inte
griert wird. Für Jugendliche sollte es einen Jugend
raum geben oder alternativ feste Zeiten, in denen 
sich Jugendliche exklusiv in Gemeinschaftsräumen 
aufhalten können. 

KRITERIUM 18: KINDER UND FAMILIEN 
HABEN PRIVATSPHÄRE.
Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten sind wichtig 
und nötig für alle Menschen. In Unterkünften für  
geflüchtete Menschen ist fehlende Privatsphäre ein 
großer Unsicherheitsfaktor. Hier treffen viele Men
schen aufeinander, die durch die Flucht und die Situa
tion im Herkunftsland eine existenzielle Bedrohung 
erlebt haben und psychisch belastet sein können.  
Gerade in solchen Situationen ist Privatsphäre  
wesentlich, um sich im Kreise der Familie auf die neue 
Situation einzustellen. Um die Privatsphäre von Kin
dern und Familien zu gewährleisten, sollten Familien 
eigene abschließbare Wohnräume und eine eigene 
Kochmöglichkeit nutzen können. Die Wohneinheiten 
für Familien sollten zudem mehr als ein Zimmer um
fassen, damit eine Rückzugsmöglichkeit für die Kinder 
oder die Eltern besteht. 

KRITERIUM 19: KINDER SIND  
GESCHÜTZT VOR PHYSISCHEN  
GEFAHREN IN IHREM UMFELD. 
Kinder sollten vor Gefahrenquellen auf dem Gelände 
der Unterkunft geschützt werden, indem Baustellen 
und Gefahrenstellen zeitaktuell und kindgerecht ab
gesichert werden. Darüber hinaus sollten die Räum
lichkeiten der Familien eigene abschließbare Sanitär
anlagen enthalten, um Kindern Privatsphäre und 
Schutz vor Einsicht und Übergriffen zu bieten. Außer
dem sollten Flure, Gemeinschaftsräume und private 
Räume hell und blendfrei beleuchtet sein. Dunkelheit 

und Unsichtbarkeit bieten Täter*innen Gelegenheiten 
für Übergriffe und sollten zur Sicherheit der Kinder in 
der Unterkunft vermieden werden. Um auf die physi
schen Bedürfnisse vor allem der kleineren Kinder ein
zugehen und Unfallpotenziale gering zu halten, sollte 
in Räumlichkeiten für Familien entsprechendes Mobili
ar zur Verfügung stehen, etwa in Form von Babybetten, 
Kindermöbeln, Wickeltischen, Kindertoilettenaufsätzen 
oder Kinderwaschbecken. Spielräume der Unterkünfte 
enthalten idealerweise keine gesundheits schädlichen 
Materialien und sind ausreichend beheizt und belüftet. 
Steckdosen und Fenstergriffe weisen eine Kinder
sicherung auf, scharfe Kanten sind abgepolstert.

KRITERIUM 20: KINDER HABEN  
RUHEMÖGLICHKEITEN.
Ausreichend Ruhe und Schlaf sind essenziell für das 
Wohlbefinden von Kindern sowie Eltern. Um dies zu 
gewährleisten, sollten Kinder ausreichende Ruhemög
lichkeiten haben. Ein geringer Geräuschpegel bietet 
genügend Ruhe für Kinder und Eltern. Deshalb sollte 
sich zu Nacht und Schlafenszeiten der Geräuschpe
gel so weit senken, dass Kinder und Eltern zur Ruhe 
kommen und schlafen können. Darüber hinaus sollten 
Schlafräume für Kinder abgedunkelt werden können.

KRITERIUM 21: KINDER UND  
ERWACHSENE HABEN EIN  
GEREGELTES ZUSAMMENLEBEN.
Ein Zusammenleben auf engem Raum birgt Potenzial 
für Reibungen und Konflikte. Um dieses Zusammenle
ben konstruktiv zu gestalten, bedarf es einer Struktur. 
Hierzu gehört eine Hausordnung. Diese definiert die 
Spielregeln für ein konstruktives Zusammenleben der 
Bewohner*innen. Die Hausordnung sollte in Zusam
menarbeit mit den Bewohner*innen regelmäßig  
aktualisiert werden und in verschiedenen Sprachen 
vorhanden sein. Bewohner*innen sollten die Hausord
nung kennen. Darüber hinaus sollte ein Sozialteam 
mit einem Beratungsbüro in der Unterkunft vorhan
den sein, welches regelmäßig bei Belangen von Eltern 
und Kindern ansprechbar ist. 
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KRITERIUM 22: KINDER LEBEN IN  
EINER SAUBEREN, HYGIENISCHEN  
UMGEBUNG.
Sauberkeit und Hygiene können die Ausbreitung von 
Krankheiten unterbinden und somit besonders Kinder 
schützen. Sie sind wichtige Faktoren, die sich auf das 
Wohlbefinden der Kinder und Eltern auswirken. Län
gerfristig unter unsauberen und unhygienischen Be
dingungen leben zu müssen, kann sich negativ auf das 
Zusammenleben in der Unterkunft auswirken. Des
halb sollten gesundheitlich akzeptable Zustände für 
Kinder in Unterkünften geschaffen werden. Dies be
deutet, dass die ganze Unterkunft sauber gehalten 
und regelmäßig gereinigt werden sollte. Besonders 
wichtig ist der Zustand der Sanitäran lagen. Geteilte 
Sanitäranlagen sollten von der Unterkunft sauber ge
halten werden, funktional und jederzeit offen sein. Fa
milien mit eigenen Sanitäranlagen sollten diese 
selbstständig sauber halten. Falls Schimmel oder 
Schädlinge auftreten, muss dafür gesorgt werden, 
dass diese rasch beseitigt werden, denn sie sind meis
tens gesundheitsschädigend. Falls Menschen mit Be
hinderungen untergebracht sind, sollte die Unterkunft 
barrierefrei sein. 

3.5.3 Personal

KRITERIUM 23: DAS PERSONAL IN DER 
UNTERKUNFT IST KOMPETENT,  
ERFAHREN UND QUALIFIZIERT IM  
UMGANG MIT GEFLÜCHTETEN  
KINDERN UND ELTERN. DAS PERSONAL  
TRÄGT ZUM WOHLBEFINDEN UND 
ZUR SICHERHEIT DER KINDER  
UND ELTERN BEI. 
Das Personal in den Unterkünften hat einen wesentli
chen Einfluss auf das Wohlergehen und die Sicherheit 
der Kinder und wirkt sich generell auf die Zufrieden
heit aller Bewohner*innen aus. Um eine angemessene 
soziale Betreuung von Bewohner*innen zu gewähr
leisten, muss ausreichend Personal in der Unterkunft 
verfügbar sein. Der Personalschlüssel der Sozialbe
treuung sollte deshalb 50:1 oder besser sein. Das 
Personal in der Sozialbetreuung sollte durch eine 

Ausbildung in Sozialarbeit oder Sozialpädagogik oder 
entsprechende Erfahrungen in diesen Bereichen quali
fiziert sein, um den Anforderungen gerecht werden zu 
können. Um ausreichend auf die Bewohner*innen und 
ihre kulturellen Unterschiede eingehen zu können, 
sollten Mitarbeiter*innen zudem über interkulturelle 
und DiversityKompetenzen verfügen und mindestens 
eine Fremdsprache beherrschen, bevorzugt aus einem 
der wichtigsten Herkunftsländer. 

Darüber hinaus ist es von Vorteil, wenn die Mitarbei
ter*innen über Kenntnisse der gesellschaftlichen Ver
hältnisse der Hauptherkunftsländer verfügen. Damit 
die Mitarbeiter*innen sich in ihren Aufgabenfeldern 
handlungssicher fühlen, ist ein bedarfsgerechtes Fort
bildungskonzept wichtig, welches die beruflichen 
Kompetenzen der Mitarbeiter*innen und die Qualität 
ihrer Arbeit stetig entwickelt. Zudem sollten Mitar
beiter*innen die Möglichkeit haben, regelmäßig Su
pervisionen in Anspruch zu nehmen, um sich über die 
Themen und Herausforderungen in ihrer Arbeit aus
tauschen zu können. Ferner können in der Supervisi
on auch Schwierigkeiten innerhalb des Teams aufge
griffen und gelöst werden.

Ein professioneller und angemessener Umgang der 
Mitarbeiter*innen und des Sicherheitsdienstes mit 
den Bewohner*innen ist entscheidend, damit sich die 
Kinder und Eltern mit ihren Anliegen in der Praxis an 
sie wenden. Deshalb sollten sich die Bewohner*innen 
respektvoll behandelt fühlen und das Personal als  
engagiert und vertrauenswürdig wahrnehmen. 
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Übergeordnetes Ziel des „UnterbringungsTÜV“ ist 
es, einen Beitrag zur Entwicklung und Messbarkeit 
von bundesweiten Standards für die Unterbringung  
von geflüchteten Kindern und ihren Familien zu leis
ten. Solange Unterkünfte für geflüchtete Menschen 
bestehen, sind im Verständnis von Save the Children 
Unterbringungsstandards zwingend notwendig, gera
de im Hinblick auf die Kinder. Der Bericht versucht 
die Komplexität des Entwicklungsprozesses und die 
Umsetzung von Kinderrechten in Unterkünften mess
bar zu machen sowie umfassend darzustellen. 

Die Unterkünfte können mithilfe des „Unterbringungs 
TÜV“ aufzeigen, welche Stärken und Entwicklungspo
tenziale gegeben sind. Durch die zielgenauen und de
taillierten Indikatoren können Unterkünfte und 
Kommunen gemeinsam bestimmen, welche Aspekte 
verbessert werden sollten und mittels welcher Maß
nahmen sie dies erreichen.

Auf der politischen Ebene unterstützt die Evaluation 
dabei, Transparenz bezüglich der Situation von Kin
dern in Unterkünften für geflüchtete Menschen zu 
schaffen. Damit einher geht die Stärkung oder Schaf
fung von Stellen mit entsprechendem Personal, wel
ches die Qualität der Unterkünfte regelmäßig über
prüft. Mit dem hier entwickelten Instrument und dem  
dazugehörigen Erhebungs und Auswertungsverfahren 
können strukturelle Herausforderungen erkannt und 
benannt werden. Ausgehend von der Auswertung kön
nen Kommunen und Bundesländer Maßnahmen entwi
ckeln, um die wichtigsten Bereiche zu stärken. Im Rah
men eines Folgeprogramms wird Save the Children 
mit ausgewählten Landesregierungen und Unterkünf

ten den „UnterbringungsTÜV“ weiterent wickeln und 
anpassen. So können einzelne Bundesländer die Quali
tät der Unterbringung von geflüchteten Kindern ver
bessern. Künftig ist geplant, Landesregierungen, Kom
munen und Betreiber noch stärker mit einander zu 
vernetzen und durch den gemeinsamen Austausch den 
Qualitätsentwicklungsprozess weiter voranzubringen.

Mittel bis langfristig sollten einheitliche Standards 
auch auf Bundesebene umgesetzt werden. Die 
UNKinderrechte sind bewusst so formuliert, dass  
jedes Land der Welt seine eigene Konkretisierung  
finden muss. Zugleich bieten die Vorgaben der EU 
Aufnahmerichtlinie, die Mindeststandards zum Schutz 
von geflüchteten Menschen, einige Schul und Aufnah
megesetze sowie vereinzelte Betreiberverträge und 
Ausführungsvorschriften schon zielführende Konkreti
sierungsideen für die Unterbringung von geflüchteten 
Kindern und ihren Familien.  In diesem Sinne schlagen 
wir vor, einen Dialog mit Vertreter*innen aus Praxis, 
Verwaltung, Politik und anderen Stakeholdern anzu
stoßen, um bestehende Erfahrungen und Best 
Practices sowie potenzielle Herausforderungen für 
die Umsetzung von kinderrechtsbasierten umfassen
den Unterbringungsstandards zu diskutieren. In sol
chen Austauschformaten können die von den Ex
pert*innen vorgeschlagenen Einstufungen diskutiert, 
gegebenenfalls modifiziert und schließlich in beste
hende Qualitätsmanagementprozesse integriert oder 
neue aufgesetzt werden. Ein Dialog mit den unter
schiedlichen Akteuren schafft die notwendige Basis 
für spätere entsprechende Umsetzungen per Gesetz 
bzw. Verwaltungsvorschriften für Unterkünfte auf 
Landes und Bundesebene. 

4. AUSBLICK
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